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Selbsthilfegruppe für arm- und beinamputierte Menschen und deren Angehörige

in Rheine und Umgebung

                                                                                                                                                                       Führungsteam:

                                                                                                                                                       Hermann – Josef Wellen

                                                                                                                                                                      Klaus Rübenack

                                                                                                                                                                           Hubert Bosse


Eingabe an den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages

(öffentliche Petition)

Sehr geehrte Damen und Herren,

seit 2009 gibt es bundesweit Ausnahmegenehmigungen nach § 46 Abs. 1 Nr. 11 der Straßenverkehrsordnung (StVO).

Darin sind Parkerleichterungen für besondere Gruppen schwer behinderter Menschen, insbesondere auch für Amputierte außerhalb des Merkzeichens „aG“ (außergewöhnliche Gehbehinderung), vorgesehen. Danach können Amputierte eine Ausnahmegenehmigung erhalten, die einen Grad der Behinderung von mindestens 80 %, sowie die Merkzeichen „G“ für Gehbehinderung und „B“ für Begleitperson in ihrem Ausweis besitzen.

Uns erscheint diese Regelung jedoch unschlüssig, denn wer „G“ und „B“ besitzt und eine Begleitung benötigt, hätte auch einen Anspruch auf das Merkzeichen „aG“. Die Oberschenkelamputierten sehen in

in der Ausnahmegenehmigung nach § 46 Abs. 1 Nr. 11 eine Diskriminierung  und somit eine Benachtei -

ligung gem. Artikel 3 Abs. 3 des Grundgesetzes .

Da für die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach der o.g. Rechtsnorm, die Versorgungsämter der Kreise und kreisfreien Städte zuständig sind, ergeben sich nach unseren Erfahrungen gewisse Ermessensspielräume.

Aufgrund dieser den Behörden zugebilligten Ermessensspielräume werden Ausnahmegenehmigungen für Parkerleichterungen für Menschen mit gleichen Merkzeichen und gleichem Grad der Behinderung und Bund. Ländern und sogar innerhalb der jeweiligen Landkreise unterschiedlich ausgegeben.

Dies führt bei den Betroffenen zu einer großen Rechtsunsicherheit, denn der Ermessensspielraum wird von den zuständigen Ämtern und Gemeinden unterschiedlich eng oder weit ausgelegt.

So kommt es immer wieder vor, dass in bestimmten Gemeinden geduldet wird, dass auch oberschenkelamputierte Menschen einen behindertengerechten Parkplatz nutzen dürfen. In der nächst nahe gelegenen Nachbargemeinde kann aber durchaus eine weit strengere Regelung gelten, die ein entsprechendes Ordnungs- oder Bußgeld nach sich ziehen kann.

Wir, die Selbsthilfegruppe für arm- und beinamputierte Menschen und deren Angehörige  sehen in der momentanen Handhabung der Vorschrift des § 46 Abs. 1 Nr.11 StVO keinen Sinn und daher fordern wir den Petitionsausschuss des Landtages auf, sich für unsere nachfolgenden Forderungen einzusetzen:

1. Erteilung der Ausnahmegenehmigung für alle Oberschenkelamputierten mit dem Merkzeichen „G“.   Das Merkzeichen „B“ ist dabei nicht erforderlich.

2. Die Erteilung der Ausnahmegenehmigung darf nicht vom Merkzeichen „B“ (Begleitperson) im Behindertenausweis abhängig gemacht werden. Amputierte mit den Merkzeichen „G“ und  „B“ haben ohnehin einen Anspruch auf das Merkzeichen „aG“ und somit auch auf Parkerleichterungen. 

3. Kein Ermessensspielraum bei Erteilung der Ausnahmegenehmigungen

4. Parkerlaubnis für den unter 1. genannten Personenkreis auch auf Parkplätzen mit Zusatzzeichen (Rollstuhlfahrersymbol; gilt bisher nur für „aG“; entsprechend Änderung des letzen Absatzes der Ausnahmegenehmigung.

5. Keine Benachteiligung  gem. Artikel 3, Abs. 3 des Grundgesetzes , evtl. Änderung der oben

            genannten gesetzlichen Vorgaben und  Verwaltungsbestimmungen .

Unsere Forderungen begründen wir damit, dass Oberschenkelamputierte nicht in der Lage sind, auf einem herkömmlichen Parkplatz in ihr Fahrzeug einzusteigen, bzw. es zu verlassen. Wegen der Amputation hat sich bei den betroffenen Menschen die Bewegungsmotorik grundlegend verändert und sie unterscheidet sich daher vollkommen von der Bewegungsmotorik eines gesunden Menschen. 

Gerade auf großen Parkplätzen , wo Fahrzeug an Fahrzeug oft eng nebeneinander steht , kommen die Betroffenen immer wieder in auswegslose Situationen .

So kommt es immer wieder vor, dass ein Betroffener beim Eintreffen zwar einen Parkplatz findet, wo er problemlos sein Fahrzeug verlassen kann.

Möchte er jedoch nach einiger Zeit wieder in sein Fahrzeug einsteigen, dann ist dies oft nicht möglich, weil inzwischen links und rechts neben seinem Fahrzeug eng parkende weitere Fahrzeuge, einen solchen Einstieg nicht möglich machen. ( ein Oberschenkelamputierter benötigt beim Ein - und Aussteigen den vollen Ausschlag der Fahrzeugtür ) .

Daher braucht auch ein Oberschenkelamputierter unbedingt einen angemessenen Parkraum, so wie er auf Behindertenparkplätzen vorgesehen ist.  

Wir bitten Sie daher, dass Sie sich für unsere hier genannten   Forderungen einsetzen. Dabei möchten wir abschließend darauf hinweisen, dass es sich dabei für den betreffenden Personenkreis um teilweise lebenswichtige und lebenserleichternde Maßnahmen handelt, die keinerlei finanzielle Auswirkungen nach sich ziehen.

Wir haben bei unserem Anliegen die ausdrückliche Unterstützung des Präsidiums des im Jahre 2009 gegründeten Bundesverbandes für Amputierte e.V.

Über Ihre Unterstützung bei unserem Anliegen würden wir uns sehr freuen.    

Hochachtungsvoll 

Klaus Rübenack

Mitglied im Führungsteam der SHG Rheine

Präsidiumsmitglied des Bundesverbandes für Amputierte e.V.
Kontaktadresse: Klaus Rübenack, Rabinstraße 14, 48432 Rheine, Tel.: 05971/55751

E – Mail : klaus.ruebenack@osnanet.de
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